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Bekanntgabe 
der Landesdirektion Sachsen 

nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung" 
für das Vorhaben Schwarzer Schöps - Reichenbach/O.L. –  

Wiederaufbau im Bereich Kirchberg im OT Sohland 
Gz.: C46_DD-0522/1630/6 

 
Vom 24. Juni 2024 

 
Diese Bekanntgabe erfolgt gemäß § 5 Absatz 2 Sätze 1 bis 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 
(BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 151) geändert worden ist. 

 
Die Stadtverwaltung Reichenbach Oberlausitz, Görlitzer Straße 4 in 02894 Reichen-

bach/ O.L. hat bei der Landesdirektion Sachsen mit Schreiben vom 15. April 2024 die Fest-
stellung beantragt, ob für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht und ob für das Vorhaben anstelle eines Planfeststellungsbe-
schlusses eine Plangenehmigung erteilt werden kann. 

 
Das Vorhaben Schwarzer Schöps - Reichenbach/O.L. - Wiederaufbau im Bereich 

Kirchberg im OT Sohland fällt in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung. Dementsprechend hat die Landesdirektion Sachsen eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls vorgenommen. 

 
Im Rahmen dieser Vorprüfung wurde am 20. Juni 2024 festgestellt, dass keine Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Vorhaben hat keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Umweltschutzgüter, die nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Zulassungsentscheidung zu berücksich-
tigen wären. 

 
Für diese Einschätzung sind folgende wesentliche Gründe maßgebend:  

- die unerhebliche Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens,  

- die unerhebliche Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, 
Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 

- die unerhebliche Erzeugung von Abfällen, 

- die unerheblichen Risiken für die menschliche Gesundheit, z. B. durch Verunreini-
gung von Wasser oder Luft, 

- die Art und das unerhebliche Ausmaß der Auswirkungen, insbesondere, hinsicht-
lich des geographischen Gebietes das betroffen ist und hinsichtlich der unerhebli-
chen Anzahl von Personen, die von den Auswirkungen voraussichtlich betroffen 
sind, 

- die unerhebliche Schwere und Komplexität der Auswirkungen. 

 
Für die Entscheidung, dass für das Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung besteht, sind die folgenden Merkmale des Vorhabens oder des 
Standorts maßgebend: 

- locker bebauter Siedlungsinnenbereich mit dörflicher Struktur 
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- Gewässerprofil verläuft durch großflächige Hausgärten und Grünflächen, mit teils 
Gehölzbegleitenden Strukturen. 

 
Darüber hinaus sind folgende Vorkehrungen für diese Einschätzung maßgebend: 

- bauzeitlicher Schutz des Gewässers und des Bodens vor Verunreinigungen mit was-
sergefährdenden Stoffen 

 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
Die Bekanntgabe ist auf der Internetseite der Landesdirektion Sachsen unter 

http://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung unter der Rubrik Hochwasserschutz einsehbar. 

Dresden, den 24. Juni 2024 

Landesdirektion Sachsen 
Schober 

stellvertretende Referatsleiterin 
 


